
Wer eine Rechts-
schutzversiche-
rung sucht, sollte
nicht nur Testbe-
richte lesen, son-
dern auch den
RSV-Blog unter
www.rsv-
blog.de. Wer
keine Rechts-
schutzversiche-
rung sucht, kann sich die Testberichte
sparen, sollte den RSV-Blog aber trotz-
dem lesen; denn dieser Blog widerlegt
das landläufige Vorurteil, Versiche-
rungsthemen seien trocken und lang-
weilig. Für Rechtsanwälte mit rechts-
schutzversicherten Mandanten lohnt
sich ein Blick auf diese Internetpräsenz
allemal, zumal es sich bei der Thematik

Rechtsschutzversicherung maßgeblich
um die Abrechnung des eigenen
Rechtsanwaltshonorars dreht. Und wer
verschenkt schon gerne Geld?

Ziel des Blogs ist zum einen, den Versi-
cherungsnehmern und Mandanten In-
formationen zur Verfügung zu stellen,
die sie bei der Auswahl des “richtigen”
Rechtsschutzversicherers unterstützen,
ohne dabei Testberichte oder Ver-
gleichsstatistiken im Stil von Finanztest
o.ä. zu offerieren. Vielmehr stellt der
RSV-Blog quasi eine Ergänzung derarti-
ger Vergleichstest dar, weil dort zu lesen
ist, wie gut oder weniger gut die Ab-
wicklung mit Rechtsschutzversicherern
im Versicherungsfall abläuft.

In erster Linie richtet sich die Website
aber an Rechtsanwälte. Überlicherweise

wird die Einholung der Kosten-
deckungszusage für den rechtsschutz-
versicherten Mandanten durch die je-
weilige Anwaltskanzlei neben dem ei-
gentlichen Mandat mitübernommen.
Ebenso erfolgt die Vergütungsabrech-
nung zumeist auf direktem Weg zwi-
schen Anwalt und Versicherer. Der RSV-
Blog hat sich nunmehr zum Ziel gesetzt,
die praktischen Erfahrungen, der
Rechtsanwälte bei dieser regelmäßig
kostenlos erbrachten Serviceleistung
dem interessierten Kollegen- aber auch
Mandantenkreis zu eröffnen. Darüber
hinaus bietet der Blog den Anwälten
eine überregionale Plattform zum Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch im
Umgang mit Rechtsschutzversiche-
rungsunternehmen. 

Seine Existenz verdankt der RSV-Blog
maßgeblich den Rechtsanwälten Car-
sten R. Hoenig, Fachanwalt für Straf-
recht aus Berlin, und Dr. Martin Bahr,
Rechtsanwalt aus Hamburg, denen im
März 2005 die Idee zu diesem Internet-
projekt kam. Beide zeichnen bis heute
für die Website verantwortlich, die seit
ihrem ersten Auftritt eine stetig wach-
sende Besucherzahl aufweisen kann.
Anders aber als die bis dato praktizier-
ten Mailinglisten von Rechtsanwälten,
die lediglich einen internen Austausch
ihrer Mitglieder darstellten, sollte der
RSV-Blog einen überregionalen Teilneh-
merkreis ermöglichen und die Berichte
der breiten Öffentlichkeit zugänglich
machen.

Schwerpunktthemen im Blog sind indi-
viduelle Erfahrungsberichte von Rechts-
anwälten mit der nicht immer anwalts-
und versicherungsnehmerfreundlichen
Geschäftspolitik diverser Rechtsschutz-
versicherer. Angefangen von einer zeit-
raubenden Verzögerungstaktik durch
zahlreiche überflüssige Nachfragen eini-
ger Versicherer bis hin zu systemati-
schen Kürzungen des Rechtsanwaltsho-
norars mit teilweise abenteuerlichen Be-
gründungen, werden von den Kollegen
und Kolleginnen all jene Punkte offenge-
legt, die sie im täglichen Umgang mit
den Rechtsschutzversicherern beschäf-
tigen und die nicht selten mehr Zeit be-
anspruchen, als das eigentliche Mandat. 
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Vor diesem Hintergrund kommt dem
RSV-Blog auch eine gewisse therapeuti-
sche Funktion zu, denn bekanntlich ist
geteiltes Leid nur halbes Leid. “Ich brau-
che so etwas, um Dampf abzulassen.”,
beschreibt der Kollege Hoenig seinen
Gemütszustand und gibt damit die
Stimmungslage vieler Kollegen wieder,
wenn die Vorschussanforderung auf
Nachfrage wieder einmal übersehen
worden ist oder im Abrechnungsschrei-
ben der Versicherer mitteilt, nach eige-

nem Ermessen halte man Rechtsan-

waltsgebühren allenfalls unterhalb

der Mittelgebühr für angemessen. 

Konfliktfelder mit den Rechts-
schutzversicherern werden im Blog
direkt angesprochen, wie z.B.
“ARAG – normalerweise keine Lei-
stung” oder “Rechtsschutzunion –
flott (beim Kürzen)”. Dabei werden
die Geschäftsgebaren der Versiche-
rer hin und wieder auch mal in ei-
nem schärferen Ton kommentiert,
wenn es beispielsweise heißt: “BGV
– kann seine Mätzchen nicht las-
sen”. Schimpfworte, üble Nachrede
und Beleidigungen sind aber tabu
und werden von den Betreibern um-
gehend gelöscht. Schließlich ver-
steht sich das Forum nicht als
Mecker-Ecke und schon gar nicht
als Motz-Blog. “Zum Glück mus-
sten wir seit 2005 erst zwei- oder
dreimal leicht korrigierend eingrei-
fen”, teilte Rechtsanwalt Hoenig
mit, “weil in den Beiträgen die han-
delnden Versicherungssachbear-
beiter namentlich benannt worden
sind.” Persönliche Angriffe auf
Sachbearbeiter sind nicht das Ziel
des Forums. Im Vordergrund steht
vielmehr die konstruktive Auseinan-
dersetzung in der Sache mit dem
jeweiligen Versicherungsunterneh-
men als Ganzes. 

Diese beschränkt sich indes nicht
auf negative Erfahrungsberichte
sondern es werden auch positive
Erlebnisse mitgeteilt: “ADAC – ein-
mal vorbildlich”, “Dickes Lob einem
überaus schnellen Sachbearbeiter!
So macht die Zusammenarbeit so-
gar Spass!”, titeln zwei der Erfah-

rungsberichte. Rein reklamehafte An-
preisungen sind aber nicht erlaubt. Inso-
fern will der RSV-Blog nämlich nicht
Partei für bestimmte Versicherer ergrei-
fen und sich schon gar nicht zu Werbe-
zwecken missbrauchen lassen. Durch-
aus kritisch wird deshalb auch die Ko-
operationsvereinbarung bzw. Empfeh-
lungspartnerschaft zwischen dem
Deutschen Anwaltverein (DAV) und der
Advocard Rechtsschutzversicherungs
AG gesehen.

Abgerundet wird das Angebot des
Blogs durch das Bereitstellen von Ar-
beitshilfen wie relevanten Gerichtsent-
scheidungen. Wer beispielsweise vor
der Problematik stand, in einem arbeits-
rechtlichen Kündigungsschutzverfahren
auch die Kosten für die außergerichtli-
che Tätigkeit in Ansatz zu bringen, für
den stellte die Redaktion des RSV-
Blogs im Mai das kaum zwei Wochen
alte Urteil des AG München vom
19.05.2008 (132 C 9078/08) als Argu-
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mentationshilfe per Download zur Verfü-
gung.

Im Übrigen besteht bei Einzelfragen so-
wie der Suche nach bestimmten Ge-
richtsentscheidungen oder Literatur-
fundstellen immer auch die Möglichkeit,
sich per E-Mail direkt an einen der der-
zeit rund 40 Blog-Autoren oder die Be-
treiber des RSV-Blogs zu wenden. “Um-
gehend erhält man dann eine Antwort
des jeweiligen Autors”, versichert
Rechtsanwalt Hoenig. 

Demgegenüber ist die Veröffentlichung
von Musterschriftsätzen im Blog nicht
vorgesehen. Insoweit sollte im Bedarfs-
fall auf die einschlägige Fachliteratur,
wie z.B. das Arbeitsbuch “AnwaltFor-
mulare Rechtsschutzversicherung”, er-
schienen im DeutscherAnwaltVerlag,
zurückgegriffen werden.

Und die Reaktion der Rechtsschutzver-
sicherer auf den RSV-Blog? Mussten
sich die Autoren von der Versicherer-
seite zunächst noch anhören: “Das in-
teressiert uns nicht, was Sie in dem al-
bernen Blog schreiben”, dürfte mit den
ständig aktualisierten Beiträgen und der
stetig steigenden Besucherzahl der
Website bei den Versicherungsunter-
nehmen ein Umdenken einsetzen. Nicht
zuletzt deshalb, weil der Blog eine Er-
wähnung sogar bis ins Handelsblatt
(13.06.2005) und die Zeitschrift Finanz-
test (8/2005) gefunden hat.

Rechtsanwalt Hoenig zieht jedenfalls ein

positives Fazit: “Das funktioniert. Die

Rechtsschutzversicherer nehmen zur

Kenntnis, dass Gebührenkürzungen

nicht widerstandslos hingenommen

werden und es setzt dort ein Lerneffekt

ein”, und meint damit auch den unerbitt-

lichen Effekt der öffentlichen Pranger-

wirkung im World Wide Web. Davon

profitieren letztendlich vor allem auch

die Mandanten. Denn wenn der Rechts-

schutzversicherer mit seiner Geschäfts-

politik doppelt soviel Arbeit verursacht

wie das eigentliche Mandat, läuft der mit

zum Teil stattlichen Prämien erkaufte

Versicherungsschutz ins Leere.

Wer im RSV-Blog Beiträge und Berichte

schreiben möchte, wendet sich vertrau-

ensvoll an die Betreiber, wobei eine E-

Mail an redaktion@rsv-blog.de aus-

reicht. Einzige Voraussetzung, um als

Autor aktiv zu werden, ist die Zulassung

als Rechtsanwalt. Dies wird von den Be-

treibern vor Versendung der Zugangs-

daten überprüft. Das Kommentieren von

Beiträgen ist dagegen grundsätzlich je-

dermann möglich. So sind Kommentare

und Stellungnahmen der vermeintlichen

Gegenseite, respektive der Rechts-

schutzversicherer, nicht nur gestattet,

sondern sogar erwünscht, weil gerade

durch ein diffuses Meinungsbild das In-

ternetprojekt lebendig bleibt. Im Übrigen

wird der RSV-Blog demnächst seinen

millionsten Besucher begrüßen dürfen.

Der Autor ist Rechtsanwalt in Berlin

Übersicht über die
Faxnummern 

des Landgerichts
Aus aktuellem Anlass hat das Landge-

richt Berlin eine Übersicht über sämtli-

che Nummern der Faxanschlüsse des

Landgerichts, Dienststelle Moabit, ver-

öffentlicht. Eine Liste mit den einzelnen

Nummern ist auf der Website des Berli-

ner Anwaltsvereins, www.berliner.an-

waltsverein.de, abrufbar.

Eike Böttcher

Kostenlose 
Rechtsprechung 
aus Berlin und
Brandenburg 

Die Bundesländer Berlin und Branden-

burg stellen in Kooperation mit dem

Rechtsinformationsdienst juris künftig

die Rechtsprechung der Gerichte beider

Länder kostenlos im Internet zur Verfü-

gung. Dieses Angebot ist Bestandteil

des neuen gemeinsamen Online-Auf-

tritts von Berlin und Brandenburg. Fe-

derführend für den Aufbau war das Lan-

desarbeitsgericht Berlin-Brandenburg.

In dem Service werden allen Interessier-

ten die Entscheidungen der Gerichte in

Berlin und Brandenburg kostenfrei an-

geboten. Die Urteile und Beschlüsse

können recherchiert und abgerufen wer-

den. Die juris GmbH liefert im Rahmen

dieses Projektes mehr als 8.500 Doku-

mente. Mittels einer intuitiven Recher-

che sowie vielfältiger Suchfunktionen

kann sich jeder komfortabel über die

Rechtsprechung in den beiden Ländern

informieren. Die Suche kann sowohl

über eine Volltextrecherche als auch

über ein Navigationsverzeichnis erfol-

gen. Das neue Online-Angebot von Ber-

lin und Brandenburg ist unter der Inter-

net-Adresse www.gerichtsentscheidun-

gen.berlin-brandenburg.de kostenfrei

abrufbar.

Pressemitteilung der juris GmbH
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